
Droschken-T a r i f. *)
Für Personen:

A. Fahrten innerhalb des Stadtbezirks.

I. Tonrfahrten.

Für eine Tour bis zu 2490 Meter

Für jede fernere angefangene oder vollendete Tour von 2400 Metern

II. Zeitfahrten.
Für die erste Viertelstunde Fahr- und Wartezeit

Für jede fernere angefangene oder vollendete Viertelstunde ....

III. Nachtfahrten.
auf Tour oder Zeit von Abends 10 bis Morgens 7.

Für eine Tour bis zu 2400 Meter bezw. für die erste Viertelstunde .

Für jede fernere angefangene oder vollendete Tour bezw. Viertelstunde
Fahrten in der C a r 1 s aue mit Ausnahme derer nach dem Orangerio-

schloss, dem Marmorbade und der Draht brücke, sind lediglich als
Zeitfahrten zu berechnen; sonst überall im Stadtbezirk bestimmt

der Fahrgast, ob auf Tour oder nach Zeit gefahren werden soll.

B. Fahrten ausserhalb des Stadtbezirks.

Nach folgenden Ortschaften und den in ihren Gemarkungen gelegenen
Etablissements ist von der Grenze des Stadtbezirks, d. h. von den End-

streken des Wegmossers ab noch besonders zu zahlen:
1) nach Bettenliauseu. Rothenditmold und Wehlheiden
2) nach Kirchditmold, Philippinenhof, Sandershausen, Schönfeld,

Waldau, Wolfsanger und Bad Wolfsanger
3) nach Harleshausen, Ihringshausen, Neue Mühle, Niedervellmar,

Niederzwehren, Wahlershausen und Eisenbahnstation Wilhelmshöhe
4) nach Bergshausen, Crumbach. Heiligenrode, Obervellmar, Ober

zwehren, Ochshausen, Hotel Schornbardt und Pensionshaus zu
Wilhelmshöhe
Für die Rückfahr t aus dem Aussenbezirk mit derselben

Droschke ist bei nur VäStündigem Aufenthalt der halbe bei

längerem Aufenthalt der volle Fahrpreis zu zahlen.
Fahrten von einem Orte des Aussenbezirks nach dem

andern und Fahrten nach einzelnen Etablissements der

Aussen-Ortschaften, zu welchen k e i n e chaussirteu oder ge

pflasterten Wege führen, hat der Kutscher nur nach vor

heriger Vereinbarung des Fahrpreises zu leisten.
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Besondere Bestimmungen zum Tarif.

 a. Für die (nur vom Zweispänner aufzunehmende) fünfte Person ist ein besonderes Aufgeld
von 30 Pfg. für jede Tour bis zu 2400 Meter bezw. für jede Viertelstunde im Stadtbezirk,

und von 50 Pfg für jede Fahrt im Aussenbezirk zu gewähren.
b. Für ein Kind unter 12 Jahren, in Begleitung Erwachsener, ist nichts zu zahlen; 2 Kiuder

dieses Alters in und ohne Begleitung Erwachsener werden für eine, 3 oder 4 Kinder
dieses Alters für zwei erwachsene Personen berechnet.

c. Für Personengepäck bis zu 10 Kilogramm ist Nichts, für Gepäckstücke bis zu 25 Kilo
sind 10 Pf., für jedes schwerere Gepäckstück 20 Pf. für die ganze Fahrt im Stadtbezirk,
der doppelte Preis für die Fahrt nach den Aussenorten unter B. des Tarifs zu zahlen.

*) Der Kutscher bat dem Fahrgaste vor der Abfahrt die Fahrmarke einzuhändigen.

Unterlassung macht ihn strafbar und des Anspruchs auf das Fahrgeld verlustig. Die Fahrgäste
werden ersucht, die Fahrmarken erst nach beendeter Fahrt kassiren, jedenfalls aber nicht in den
Händen des Kutschers oder unzerrissen in der Droschke belassen zu wollen.

Beschwerden können unter Abgabe der Fahrmarke bei jedem exekutiven Polizei-Beamten

auf der Strasse oder im Polizei-Commissariat (Zimmer Nr. 2 der Polizei-Direction) mündlich,

sowie schriftlich bei der Polizei-Direction angebracht werden.


